
Zulassung eines fabrikneuen Fahrzeugs NZ � �  � �   � 
Zulassung eines gebrauchten Fahrzeugs, 
das bisher im Zulassungsbezirk zugelassen 
war (auf neuen Halter) 

UI � � � � � � � � 

Zulassung eines gebrauchten Fahrzeugs, 
das bisher außerhalb des Zulassungsbezirks 
zugelassen war 

UO/UA � � � � � � � � 

Wiederzulassung des Fahrzeugs auf den 
bisherigen Halter im gleichen 
Zulassungsbezirk 

WZ � � � � � � � � 

Außerbetriebsetzung AB   � � 
 � 

  

Erneuerung der Prüf- oder Siegelplaketten 
auf dem / den Kennzeichen NS   � 

  � � 
 

Änderung der Anschrift innerhalb des 
Zulassungsbezirks AH �  � 

 � 
 � 

 

Änderung des Namens AN �  � � � 
 � 

 

Eintragungspflichtige technische Änderung AT   � � � 
 � 

 

Kurzzeitkennzeichen für Probe- und 
Überführungsfahrten EV � � 

  � 
   

 
 



 
 

� 
Personalausweis des Halters, bei Reisepass: zusätzliche 
eine Meldebestätigung (nicht älter als 1 Monat) 
 
Firmen: Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
im Original 

� 
Vollmacht, falls ein Beauftragter handelt 
 
Minderjährige müssen zusätzlich die Einwilligung 
beider Elternteile + Personalausweis vorlegen. 

� Versicherungsbestätigung � 
Kfz-Kennzeichen 
 
(die Vorlage ist nur verbindlich, wenn das Fahrzeug 
nicht außer Betrieb gesetzt ist) 

� 
Zulassungsbescheinigung Teil I 
(Fahrzeugschein) 
 
Bei einem vor 01.10.2005 vorübergehend stillgelegten 
Fahrzeug: Abmeldebescheinigung vorlegen 

� amtlicher Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung, 
Prüfbericht oder Gutachten 

� Zulassungsbescheinigung Teil II 
(Fahrzeugbrief) � Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteinzugsverfahren 

für die Kraftfahrzeugsteuer 

 


